


Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in 
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mit den nötigen Regelialien. Es ist ein Land, in dem einem gebratene 
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Digitale Anzeige
Verlängerung einer Printanzeige ins Internet. 
Das Anzeigenmotiv wird übernommen und als XXL-Button 
auf unserer Homepage präsentiert. 
Format: 160 x 160 px
179,00 €* (Laufzeit 4 Tage)

Digitale Prospekte
Verlängerung einer Prospektbeilage ins Internet. 
Der blätterbare Online-Prospekt wird dann eine Woche 
auf unserer Homepage dargestellt. 
99,00 €* (Laufzeit 1 Woche)
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Profi tieren Sie vom stetig wachsenden Online-Werbemarkt und sichern Sie 
sich zusätzliche Reichweite und neue Zielgruppen. Als größtes Nachrichten-
portal der Region bieten wir Ihnen das optimale Umfeld für Ihre Online-
Werbung. Neben den auf den Vorseiten aufgeführten Werbeformen 
informieren wir Sie auch gerne über weitere Online-Werbemög-
lichkeiten. 

So bieten wir unter anderem interessante und kostengünstige Werbepakete 
für Online-Einsteiger an. Für individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene 
Kampagnen können wir außerdem innovative Werbeformen wie
. Tandem Ad’s
. diverse Expandable Ad’s
. Layer Ad’s
. Video Ad’s
. Seiten-Sponsoring (z. B. Wetter- oder Verkehrsseiten) 
. Foto-Sponsoring
. Themenseiten oder Unternehmens Präsentationen (Microsite) 
einbinden. 

Sprechen Sie uns einfach an, wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 

Kontakt:  Torsten Greven
Telefon:  0251/690-510
E-Mail:  online.anzeigen@wn.de

Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer. 
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unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, 
die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden. Beilagenauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwe-
cken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigen-
textes und einwandfreier Druckunterlagen oder 
der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen 
der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder 
teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei 
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, 
in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder 
ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leistung, aus Verzug, Verletzung einer 
Pflicht aus dem Schuldverhältnis und aus 
unerlaubter Handlung sind – auch bei telefo-
nischer Auftragserteilung – ausgeschlossen, es 
sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit des Verlages, seines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen, oder 
auf der schuldhaften Verletzung von Pflichten, 
die dem Vertrag das Gepräge geben (wesent-
liche Vertragspflichten/Kardinalpflichten), wobei 
die Ersatzpflicht in den letztgenannten Fällen 
auf den typischen vorhersehbaren Schaden 
und auf das für die betreffende Anzeige oder 
Beilage zu zahlende Entgelt begrenzt ist 
und Ansprüche wegen mittelbarer Schäden, 
Mangelfolgeschäden oder wegen entgangenen 
Gewinns ausgeschlossen sind. Weitergehende 
Haftungen des Verlags sind ausgeschlossen. 
Reklamationen müssen innerhalb vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückge-
sandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb 
der bei der Übersendung des Probeabzuges 
gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften 
gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berech-
nung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung 
leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst 
aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der 
aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang 
der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 
Mit Ablauf der Frist gerät der Auftraggeber in 
Verzug. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen und Prospektbeilagen in 
Zeitungen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtrei-
benden (nachfolgend: „Auftraggeber“) oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsabschluss abzu-
wickeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses 
das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines 
Jahres seit Er- scheinen der ersten Anzeige 
abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb 
der in Satz 1 ge- nannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber 
berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. 
der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die 
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus 
weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht  
erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat,  
so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nach-
lass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer 
Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen 
werden Text-Millimeterzeilen dem Preis ent-
sprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. Für die Aufnahme von Anzeigen und 
Fremdbeilagen in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr 
geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber 
die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich 
davon abhängig gemacht hat. In diesem Fall 
müssen Aufträge für Anzeigen und Prospekt-
beilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in 
bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben 
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
veröffentlicht werden sollen, so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden 
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden 
in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass 
dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit 
mindestens drei Seiten an den Text und nicht 
an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die 
aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenauf-
träge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Auch bei 
rechtsverbindlich bestätigten Aufträgen können 
Anzeigen und Beilagen zurückgewiesen 
werden, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, 
oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag 
nach pflichtgemäßem Ermessen des Verlages 

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen und Prospektbeilagen in 
Zeitungen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtrei-
benden (nachfolgend: „Auftraggeber“) oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsabschluss abzu-
wickeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses 
das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines 
Jahres seit Er- scheinen der ersten Anzeige 
abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb 
der in Satz 1 ge- nannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber 
berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. 
der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die 
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus 
weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht  
erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat,  
so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nach-
lass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer 
Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen 
werden Text-Millimeterzeilen dem Preis ent-
sprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Für die Aufnahme von Anzeigen und 
Fremdbeilagen in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 

Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr 
geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber 
die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich 
davon abhängig gemacht hat. In diesem Fall 
müssen Aufträge für Anzeigen und Prospekt-
beilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in 
bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben 
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
veröffentlicht werden sollen, so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden 
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden 
in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass 
dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit 
mindestens drei Seiten an den Text und nicht 
an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die 
aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenauf-
träge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Auch 
bei rechtsverbindlich bestätigten Aufträgen 
können Anzeigen und Beilagen zurückgewiesen 
werden, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag nach 
pflichtgemäßem Ermessen des Verlages unzu-
mutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei 
Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertre-
tern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind 
für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters 
der Beilage und deren Billigung bindend. 
Beilagen, die durch Format oder Aufmachung 

beim Leser den Eindruck eines Bestandteils 
der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht ange-
nommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird 
dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigen-
textes und einwandfreier Druckunterlagen oder 
der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen 
der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder 
teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei 
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, 
in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder 
ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leistung, aus Verzug, Verletzung einer 
Pflicht aus dem Schuldverhältnis und aus 
unerlaubter Handlung sind – auch bei telefo-
nischer Auftragserteilung – ausgeschlossen, es 
sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit des Verlages, seines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen, oder 
auf der schuldhaften Verletzung von Pflichten, 
die dem Vertrag das Gepräge geben (wesent-
liche Vertragspflichten/Kardinalpflichten), wobei 
die Ersatzpflicht in den letztgenannten Fällen 
auf den typischen vorhersehbaren Schaden 
und auf das für die betreffende Anzeige oder 
Beilage zu zahlende Entgelt begrenzt ist 
und Ansprüche wegen mittelbarer Schäden, 
Mangelfolgeschäden oder wegen entgangenen 

Gewinns ausgeschlossen sind. Weitergehende 
Haftungen des Verlags sind ausgeschlossen. 
Reklamationen müssen innerhalb vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückge-
sandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb 
der bei der Übersendung des Probeabzuges 
gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften 
gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berech-
nung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung 
leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst 
aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der 
aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang 
der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart 
ist. Mit Ablauf der Frist gerät der Auftraggeber 
in Verzug. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden 
Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. 
Ansprüche auf weitergehende Verzugsschäden 
bleiben vorbehalten. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des 
laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurück-
stellen und für die restlichen Anzeigen Voraus-
zahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftrag-
gebers ist der Verlag berechtigt, auch während 
der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das 
Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht 
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel 
von der Vorauszahlung des Betrages und von 

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, 
die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden. Beilagenauf-
träge sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. Beilagen, die durch Format oder 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwe-
cken oder Fremdanzeigen enthalten, werden 
nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigen-
textes und einwandfreier Druckunterlagen oder 
der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. 
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich 
Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen 
der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder 
teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei 
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, 
in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür 
gestellte angemessene Frist verstreichen oder 
ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, 
so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leistung, aus Verzug, Verletzung einer 
Pflicht aus dem Schuldverhältnis und aus 
unerlaubter Handlung sind – auch bei telefo-
nischer Auftragserteilung – ausgeschlossen, es 
sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit des Verlages, seines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen, oder 
auf der schuldhaften Verletzung von Pflichten, 
die dem Vertrag das Gepräge geben (wesent-
liche Vertragspflichten/Kardinalpflichten), wobei 
die Ersatzpflicht in den letztgenannten Fällen 
auf den typischen vorhersehbaren Schaden 
und auf das für die betreffende Anzeige oder 
Beilage zu zahlende Entgelt begrenzt ist 
und Ansprüche wegen mittelbarer Schäden, 
Mangelfolgeschäden oder wegen entgangenen 
Gewinns ausgeschlossen sind. Weitergehende 
Haftungen des Verlags sind ausgeschlossen. 
Reklamationen müssen innerhalb vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden.
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückge-
sandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb 
der bei der Übersendung des Probeabzuges 
gesetzten Frist mitgeteilt werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften 
gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berech-
nung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung 
leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst 
aber 14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige 
übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der 
aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang 
der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart 
ist. Mit Ablauf der Frist gerät der Auftraggeber 
in Verzug. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Anzeigen und Prospektbeilagen in 
Zeitungen und Zeitschriften
1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtrei-
benden (nachfolgend: „Auftraggeber“) oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb 
eines Jahres nach Vertragsabschluss abzu-
wickeln. Ist im Rahmen eines Abschlusses 
das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines 
Jahres seit Er- scheinen der ersten Anzeige 
abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb 
der in Satz 1 ge- nannten Frist abgerufen und 
veröffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber 
berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. 
der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die 
im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus 
weitere Anzeigen abzurufen.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht  
erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat,  
so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der 
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nach-
lass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer 
Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen 
werden Text-Millimeterzeilen dem Preis ent-
sprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6. Für die Aufnahme von Anzeigen und 
Fremdbeilagen in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr 
geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber 
die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich 
davon abhängig gemacht hat. In diesem Fall 
müssen Aufträge für Anzeigen und Prospekt-
beilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in 
bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben 
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift 
veröffentlicht werden sollen, so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber 
noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden 
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden 
in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass 
dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit 
mindestens drei Seiten an den Text und nicht 
an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die 
aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht 
als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich 
kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenauf-
träge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des 
Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen. Auch bei 
rechtsverbindlich bestätigten Aufträgen können 
Anzeigen und Beilagen zurückgewiesen 
werden, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, 
oder behördliche Bestimmungen verstößt 
oder deren Veröffentlichung für den Verlag 
nach pflichtgemäßem Ermessen des Verlages 

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Hinweise und Nachlässe (für Anzeigen, Kalenderjahr 1. Januar bis 31. Dezember)

Malstaffel	 500 Gesamtausgabe	 alle weiteren Ausgaben

		  6 x	 5 %		  –	 – 
		  12 x	 10 %		  12 x	 10 % 
		  24 x	 15 %		  24 x	 15 % 
		  52 x	 20 %		  52 x	 20 %

Mengenstaffel	 500 Gesamtausgabe	 alle weiteren Ausgaben

		  3.000 mm	 5 %		  1.000 mm	 5 % 
		  5.000 mm	 10 %		  3.000 mm	 10 % 
		  10.000 mm	 15 %		  5.000 mm	 15 % 
		  20.000 mm	 20 %		  10.000 mm	 20 %

Erweiterte Mengenstaffel	 alle Ausgaben exklusive 500 Gesamtausgabe

		  20.000 mm	 21 % 
		  40.000 mm	 22 % 
		  60.000 mm	 23 % 
		  80.000 mm	 24 % 
		 100.000 mm	 25 %

Kombi-Nachlass	   3 Ausgaben	 5 %
	   4 Ausgaben	 7 % 
	   5 Ausgaben	 10 %

Den Kombi-Nachlass erhalten alle Anzeigenaufträge, die zum Ortspreis abgerechnet 
werden und unverändert in Größe, Inhalt und Gestaltung am selben Tag in mehreren 
Ausgaben der ZGM Zeitungsgruppe Münsterland erscheinen. Der Kombi-Nachlass wird 
für alle belegten Zeitungstitel gewährt, Kundenrabatt jedoch nur für die Ausgaben, für 
die ein Abschluss besteht. Anzeigenschluss 3 Tage vor Erscheinen.

AE-Provision 
15% auf den Anzeigen- und Beilagenpreis.

Fließsatzanzeigen 
werden in Grundschrift (nur 1. feststehender Begriff fett) fortlaufend gesetzt.  
Jede angefangene Zeile wird als volle Zeile berechnet; ohne Kundenrabatt.

Chiffre-Gebühr 
beträgt 6,00 € je Veröffentlichung, zuzüglich Mehrwertsteuer.

Streifen-/Eckfeldanzeige
Mindestberechnung	 700 mm 
Maximalformat	 400 mm/7 Spalten 
Unter oder neben Text stehende Streifen-/Eckfeldanzeigen für die 100 WN-Haupt-
ausgabe Münster erscheinen nicht in den Ausgaben 170, 180, 190, 200.

Sonstiges 
Der Verlag behält sich das Recht vor, ausgewählte Kleinanzeigen-Rubriken auch 
online abrufbar bereitzustellen.
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Ortsverzeichnis für das ZGM-Verbreitungsgebiet

A
Ahlen.............................200
Albachten..................... 100
Albersloh...................... 160
Alstätte......................... 210
Altenberge.................... 170
Alverskirchen................ 190
Amelsbüren.................. 100
Angelmodde................. 100
Appelhülsen................. 130
Ascheberg..................... 180
B
Bergeshövede.............. 240
Berg Fidel..................... 100
Bevergern..................... 240
Billerbeck...................... 320
Bocholt.......................... 350
Borghorst...................... 170
Borken...........................340
Bösensell...................... 130
Brochterbeck................ 240
Buldern......................... 330
Burgsteinfurt................. 170
Burlo..............................340
C
Coerde........................... 100
Coesfeld........................ 320
D
Darfeld.......................... 320
Darup............................ 320

Davensberg.................. 180
Dickenberg................... 240
Dolberg.........................200
Dörenthe....................... 240
Dorbaum....................... 100
Dreierwalde..........240/360
Drensteinfurt................ 160
Dülmen......................... 330
E
Eggerode....................... 210
Einen............................. 190
Elte................................360
Epe................................ 210
Esch............................... 240
Everswinkel.................. 190
F
Freckenhorst................. 190
Füchtorf......................... 190
Fuestrup........................ 140
G
Gelmer.......................... 100
Gemen..........................340
Gescher......................... 320
Gievenbeck................... 100
Gimbte.......................... 140
Greffen.......................... 190
Gremmendorf............... 100
Greven.......................... 140
Gronau.......................... 210
Groß Reken...................340

H
Halverde....................... 240
Hamminkeln................. 350
Handorf......................... 100
Harwick......................... 320
Hauenhorst...................360
Hausdülmen................. 330
Havixbeck..................... 130
Heek.............................. 210
Heiden..........................340
Hiddingsel..................... 330
Hiltrup........................... 100
Hörstel........................... 240
Hochmoor..................... 320
Hoetmar........................ 190
Hohenholte................... 130
Holthausen................... 170
Holtwick........................ 320
Hopsten........................ 240
Horstmar....................... 170
I
Ibbenbüren................... 240
Isselburg....................... 350
K
Kattenvenne................. 230
Kinderhaus.................... 100
Klein Reken..................340
L
Ladbergen..................... 230
Laer............................... 170

Laggenbeck.................. 240
Langenhorst.................. 370
Ledde............................ 230
Leeden.......................... 230
Leer............................... 170
Lengerich...................... 230
Lette.............................. 320
Lienen........................... 230
Limbergen.................... 330
Lotte.............................. 225
Lüdinghausen............... 180
M
Marbeck........................340
Maria Veen...................340
Mecklenbeck................ 100
Merfeld......................... 330
Mesum..........................360
Metelen........................ 370
Mettingen..................... 240
Milte.............................. 190
Münster......................... 100
Müssingen.................... 190
N
Neuenkirchen...............360
Nienberge..................... 100
Nienborg....................... 210
Nordwalde.................... 170
Nottuln.......................... 130
O
Obersteinbeck.............. 240

Ochtrup......................... 370
Ostbevern..................... 150
Ostenfelde.................... 190
Osterwick...................... 320
Ottmarsbocholt............ 180
P
Püsselbüren.................. 240
R
Raesfeld........................340
Raestrup........................ 190
Ramsdorf......................340
Recke............................ 240
Reckenfeld.................... 140
Reken............................340
Rhede............................ 350
Rheine...........................360
Riesenbeck................... 240
Rinkerode..................... 160
Rodde............................360
Rorup............................. 330
Rosendahl..................... 320
Roxel............................. 100
S
Saerbeck....................... 140
Salzbergen....................360
Sassenberg................... 190
Schale........................... 240
Schapdetten................. 130
Schlickelde.................... 240
Schöppingen................. 210

Senden.......................... 180
Sendenhorst................. 160
Seppenrade.................. 180
Sprakel.......................... 100
St. Arnold......................360
Steinbeck...................... 240
Steinfurt........................ 170
Stevern.......................... 130
Sudmühle..................... 100
T
Tecklenburg.................. 230
Telgte............................ 150
U
Uffeln............................ 240
V
Velen.............................340
Velpe............................. 240
Vorhelm........................200
W
Walstedde..................... 160
Warendorf..................... 190
Welbergen.................... 370
Wersen.......................... 230
Weseke.........................340
Westbevern.................. 150
Westerkappeln............. 225
Westkirchen.................. 190
Wettringen....................360
Wolbeck........................ 100
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Nielsen 1
PMS PrintMedien-Service GmbH 
Fuhlsbüttler Straße  145
22305 Hamburg  

Telefon	 0 40/63 90 84-0 
Telefax	 0 40/63 90 84-44 
E-Mail	 info@pms-tz.de  
Internet	 www.pms-tz.de 

Nielsen 2
TZ-Media GmbH 
Prinzenallee 11a 
40549 Düsseldorf 

Telefon	 02 11/55 85 60 
Telefax	 02 11/55 65 95 
E-Mail	 info@tz-media.de 
Internet	 www.tz-media.de

Nielsen 3a
Verlagsbüro Krimmer 
Am Lindenbaum 24 
60433 Frankfurt 

Telefon	 0 69/53 09 08-0 
Telefax	 0 69/53 09 08-50 
E-Mail	 frankfurt@krimmer.com 
Internet	 www.krimmer.com

Nielsen 3b 
Verlagsbüro Krimmer
Steingaustraße 14 
73230 Kirchheim-Teck 

Telefon	 0 70 21/4 20 62/63 
Telefax	 0 70 21/7 17 33 
E-Mail	 stuttgart@krimmer.com 
Internet	 www.krimmer.com 

Nielsen 4 
MAV Media Anzeigen-Verkaufs GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 54 
81245 München 

Telefon	 0 89/74 50 83-0 
Telefax	 0 89/7 59 55 01 
E-Mail	 info@mav-muenchen.com 
Internet	 www.mav-muenchen.com

Nielsen 5, 6, 7
Verlagsbüro Krimmer
Schwarzbacher Straße 3 
10711 Berlin 
Telefon	 0 30/89 38 27-0 
Telefax	 0 30/89 38 27-33 
E-Mail	 berlin@krimmer.com 
Internet	 www.krimmer.com

Niederlande 
GermanMediaHouse
Postbus 15 
7570 AA Oldenzaal 
Niederlande 

Telefon	 +31 541/53 06 06 
Telefax	 +31 541/53 18 38 
E-Mail	 info@germanmediahouse.nl 
Internet	 www.germanmediahouse.nl

Verlagsvertretungen ZMG Zeitungs Marketing GesellschaftMitglied der: 
Zeitungsgruppe 
Münsterland & Partner

Westfälische Nachrichten
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